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Allgemeine Vorprüfung gemäß §9 Abs.1 Nr. 2 UVPG i.V. mit §7 UVPG und 

Anlage 3 

 

Antragsteller: Bürgerwind Hagenkamp GmbH & Co. KG 

Anlage: Änderung von drei WEA; Übergangsweise Aufnahme 

des Nachtbetriebes mit abweichendem Betriebsmodus 

Aktenzeichen: 566-67.0041/24/1.6.2 

 
 
Die Bürgerwind Hagenkamp GmbH & Co. KG beantragt die Änderung des 

Betriebes von drei bereits genehmigten Windenergieanlagen. 

Antragsgegenstand ist die vorzeitige und übergangsweise Aufnahme des 

Nachtbetriebes in einem, gegenüber dem bisher genehmigten, weiter schall-

reduziertem Betriebsmodus. Dabei sollen im Übergangszeitraum Betriebsmo-

des gefahren werden, welche in Bezug zur bisherigen Betriebsweise einen 

gem. Herstellerangaben mindestens 3 dB(A) niedrigeren Schallleistungspegel 

aufweisen. Alternativ können auch Betriebsmodes gefahren werden, welche 

im Vergleich zum genehmigten Betriebsmodus den Schallleistungspegel um 

weniger als 3 dB(A) unterschreiten, wenn hierfür ein messtechnischer Nach-

weis über das Schallverhalten dieser Modes vorliegt. Grundsätzlich bedarf es 

vor der Zulassung konkreter Betriebsmodes der Prüfung und Zustimmung der 

Genehmigungsbehörde.  

 
Das Vorhaben, für das gem. § 16 BImSchG eine Änderungsgenehmigung be-

antragt wird, umfasst 3 Windkraftanlagen, die eine Windfarm i.S. des UVPG 

bilden. Für diese Windfarm wurde im Rahmen des Neugenehmigungsverfah-

rens gem. § 4 BImSchG aufgrund des Antrages gemäß § 7 Abs. 3 UVPG eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Es handelt sich somit bei dem 
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vorliegenden Verfahren um eine Änderung eines UVP-pflichtigen Vorhabens. Somit ist gem. 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2. UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 Abs. 1 

UVPG durchzuführen. 

 

Nach § 7 Abs. 1 UVPG hat sich eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls auf die Schutzkri-

terien gem. der Anlage 3 des UVPG zu beziehen.  

 

Die allgemeine Vorprüfung führte zu folgendem Ergebnis: 

 

1. Merkmale des Vorhabens 

Es handelt sich um eine rein betriebliche Änderung. Diese ändert weder etwas an der 

Anzahl der Anlagen, noch am Umfang der Auswirkungen der Anlagen, auch im Zu-

sammenhang mit weiteren im Umfeld bestehenden Anlagen. Die Änderung hat in Be-

zug auf die Prüfung nach UVPG einzig Auswirkungen auf das Schallverhalten der An-

lagen.  

Der Nachtbetrieb ist grundsätzlich bereits genehmigt. Im bereits genehmigten Rahmen 

sind höhere Emissionswerte zugelassen worden als im beantragten übergangsweisen 

Betrieb. Es sind somit nur geringere Auswirkungen zu erwarten. 

 

2. Standort der Vorhaben 

Der Standort des Vorhabens wird nicht verändert 

 

3. Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

s. Nr. 1 

 

Fazit: 

 

Erhebliche negative Umwelteinwirkungen sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Eine 

UVP ist daher nicht erforderlich. 

 

 

Im Auftrag 

 

Schwarte 

 


